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§ 48k VBG Dienstzeit
 VBG - Vertragsbedienstetengesetz 1948

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 14.01.2026

1. (1)Die Institutsleiterin oder der Institutsleiter hat im Auftrag der Rektorin oder des Rektors die Wochendienstzeit

für die regelmäßig zu erfüllenden Aufgaben im Voraus einzuteilen und für ihre Einhaltung zu sorgen. Auf die

Aufgaben des Institutes und die Notwendigkeiten der Beratung und Betreuung von Studierenden und der

Zusammenarbeit mit anderen Organisationseinheiten der Pädagogischen Hochschule sowie die berechtigten

Interessen der Vertragshochschullehrperson ist dabei Bedacht zu nehmen.

2. (2)Die Vertragshochschullehrperson hat die in der Einteilung nach Abs. 1 festgelegte Dienstzeit einzuhalten, wenn

sie nicht vom Dienst befreit, enthoben oder gerechtfertigt vom Dienst abwesend ist.

3. (3)Soweit die Vertragshochschullehrperson keinem Institut zugeordnet ist, obliegen die Einteilung der

Wochendienstzeit und die Sorge für ihre Einhaltung gemäß Abs. 1 der Rektorin oder dem Rektor.

In Kraft seit 01.10.2013 bis 31.12.9999
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